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Gesetz 
vom 30. September 2020 

über die Abänderung des 
Mehrwertsteuergesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 22. Oktober 2009 über die Mehrwertsteuer (Mehr-
wertsteuergesetz; MWSTG), LGBl. 2009 Nr. 330, wird wie folgt abgeän-
dert: 

Art. 79 Abs. 1 

1) Wird der Anspruch auf Steuern, Zinsen, Kosten und Bussen auf 
Mahnung hin nicht befriedigt, so leitet die Steuerverwaltung die Exeku-
tion ein; vorbehalten bleibt die Anmeldung im Insolvenzverfahren. 

Art. 82 Abs. 2 

2) Die Steuerverwaltung kann ferner im Rahmen eines gerichtlichen 
Sanierungsplans einem Steuererlass zustimmen beziehungsweise auf die 
Sicherstellung ihrer Forderung verzichten. 

 
1 Bericht und Antrag sowie Stellungnahme der Regierung Nr. 49/2020 und 89/2020 
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II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom 30. September 
2020 über die Abänderung der Konkursordnung in Kraft. 

In Stellvertretung des Landesfürsten: 
gez. Alois 
Erbprinz 

gez. Adrian Hasler 
Fürstlicher Regierungschef 
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